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§ 1  
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 
 
Der Verein führt den Namen 
" Verein zur Förderung von Faszination und Verständnis für Natur & Technik e.V.". 
 
Der Verein hat seinen Sitz in Erbach. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
 
 

§ 2 
Der Zweck des Vereins 

 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
Zweck des Vereins ist die Fazination und den sinnvollen Einsatz von Technik zu vermitteln, ohne um 
der Technik selbst willen. Hierbei wird ausgehend von alt bewährtem das sinnvolle Neue ausgedacht 
und vor allem mit jungen Menschen das Neue ausprobiert. 
Anstelle von kurzen oder montonen Erlebnissen mit „fertigem“ Spielzeug soll die eigene schöpferische 
Kraft ausgebildet und gefordert werden, eigenes Schaffen erlebbar gemacht werden. 
 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
 
  Ermöglichung von erfüllten Lernerlebnissen mit Natur & Technik, Umsetzung von eigenen Ideen 
     und Erfindungen von vorzugsweise Kindern und Jugendlichen aber auch von Erwachsenen, 

die dabei stets nur assistierend den Kindern zur Seite stehen sollen, um möglichen   
Gefahren vorzubeugen, oder den benötigten Rahmen zu gewährleisten . 

      Im Voergrund sollen Lernen durch eigenes Tun und Erleben stehen. ( Learning by doing ) 
 
  Bezuschussung zum Bau, Instandsetzung oder Erwerb von Material zur Vermittlung der 
       Vereinsziele, jedoch auch speziell für Jugendliche und Kinder. 
 
  Unterstützung und Bezuschussung von Projekten, Exkursionen, Lagern und Fahrten 

mit dem Ziel Technik- und Naturerlebnisse zu vermitteln und prägende Eindrücke zu 
ermöglichen, die den Umgang mit Natur und Technik nachhaltig positiv beeinflussen . 

 
Reparatur und Instandsetzung von elektrischen und medizinischen Geräten zum Zweck der  
 kostenlosen Überlassung an eigene oder humanitäre medizinische Einrichtungen und kranker,  
  minderbemittelter Personen. 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
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§ 3 
Erwerb der Mitgliedschaft 

 
A) Ordentliche Mitgliedschaft 
 
  Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede Person mit gutem Ruf werden. Über den schriftlichen  
  Antrag entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen, Geburtstag, Ort, Beruf und die      
 Anschrift des Antragstellers enthalten. 
 
B) Fördernde Mitgliedschaft 
 

Natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts, die an der 
Arbeit des Vereins durch die Art ihrer Tätigkeit interessiert sind, können - gleichgültig, ob ihr Sitz im 
In- oder Ausland ist - die außerordentliche Mitgliedschaft erwerben. Über den schriftlichen Antrag 
entscheidet der Vorstand. Sie haben keine Stimme in den Organen des Vereines und keinen 
Anspruch auf das Vereinsvermögen. Im Vorstand können sie kein Amt bekleiden. 

 
C) Ehrenmitgliedschaft 
 

Personen, die sich um den Verein besondere Verdienste erworben haben, können auf Vorschlag 
des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind 
berechtigt, an allen Veranstaltungen der Organe des Vereines beratend teilzunehmen.  

 
 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet 
 
a. durch Tod, 
b. durch freiwilligen Austritt, 
c. durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d. durch Ausschluß aus dem Verein. 
 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstandes 
unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluß eines Kalenderjahres. Bis zu 
diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.  
 
Der Tod eines Mitgliedes bewirkt sein sofortiges Ausscheiden. 
 
Bei einem Zahlungsrückstand von mehr als 3 Monaten kann der Vorstand die Streichung von der 
Mitgliederliste vornehmen. 
 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Satzung oder die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit 
sofortiger Wirkung durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Vor der Beschlußfassung ist dem 
Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. Der 
Beschluß über den Ausschluß ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen 
Brief bekanntzumachen. Gegen den Beschluß steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muß innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand eingelegt werden. Die Mitgliederversam-mlung, die über 
die Berufung entscheidet, ist innerhalb von 2 Monaten nach Eingang der Berufungsschrift 
einzuberufen. Über den Ausschluß eines Berufung einlegendes Mitgliedes entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. Gründungsmitglieder können nur mit zweidrittel 
Mehrheit ausgeschlossen werden. Macht ein Mitglied von dem Recht der Berufung gegen den 
Ausschließungsbeschluß keinen Gebrauch, so unterwirft er sich damit dem Ausschließungs-beschluß 
mit der Folge, daß der Ausschluß nicht gerichtlich angefochten werden kann. 
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§ 5 

Mitgliedsbeiträge 
 
1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen Fälligkeit  
   werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. 
 
  Für Mitgliedsbeiträge und Spenden können auf Wunsch, sofern die Anerkennung durch die      
   Finanzbehörde vorliegt, Spendenbescheinigungen ausgestellt werden. 
 
2. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
3. Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres austritt,    
   ausgeschlossen wird oder erst während des Geschäftsjahres eintritt. 
 
4. Der Vorstand hat das Recht, bei Bedürftigkeit den Jahresbeitrag ausnahmsweise ganz oder 

     teilweise zu erlassen, ihn zu stunden oder Ratenzahlungen zu bewilligen. 
 
 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind 
 
a. der Vorstand, 
b. die Mitgliederversammlung. 
 

 
§ 7 

Der Vorstand 
 

Der Vorstand des Vereins nach § 28 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, und dem 1. Vertreter.  
 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. 
 
 

§ 8 
Die Zuständigkeit des Vorstandes 

 
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte, ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende 
Aufgaben: 
 
1. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen, 
2. Einberufung der Mitgliederversammlung, 
3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
4. Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Erstellung eines        
  Jahresberichtes, 
5. Der Vorstand ist für die Einhaltung der Satzung und für die Durchführung der Mitgliederbeschlüsse 
 verantwortlich, 
6. Abschluß und Kündigung von Arbeitsverträgen, 
7. Beschlußfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluß von Mitgliedern, 
8. Verwaltung des Vereinsvermögens, 
9. der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. 
 Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Kassierers und eines weiteren 
 Vorstandsmitgliedes. 
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§ 9 

Amtsdauer des Vorstands 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren, vom Tag der Wahl an 
gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes Vorstandsmitglied 
ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Wiederwahl des Vorstands ist möglich. 
Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein 
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 
 
 

§ 10 
Beschlußfassung des Vorstandes 

 
Der Vorstand faßt seine Beschlüsse im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von einem stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich oder per 
Email einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer 
Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlußunfähigkeit muß der 1. Vorsitzende bzw. einer der 
Stellvertreter binnen 3 Tagen eine 2. Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlußfähig. In der Einladung zu der 2. 
Versammlung ist auf diese besondere Beschlußfähigkeit hinzuweisen. Bei der Beschlußfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen 
Verhinderung, einer der stellvertretenden Vorsitzenden. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu 
Beweiszwecken in ein Beschlußbuch einzutragen und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Die 
Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefaßten 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. 
 
Ein Vorstandsbeschluß kann auf schriftlichem Weg gefaßt werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären. 
 
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 
 
 

§ 11 
Die Mitgliederversammlung 

 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme. 
 
Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr, 
 Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, des Prüfungsberichtes der 
 Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes, 
2. Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages, 
3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 
4. Beschlußfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, 
5. Beschlußfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluß des Vorstandes, 
6. Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
7. die Wahl von 2 Kassenprüfern auf die Dauer von 2 Jahren. Die Kassenprüfer haben das Recht, die 
 Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- 
und  Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 
8. Die Beschlußfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten 
 Aufgaben sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten. 
9. Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins. 
 
In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in 
Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 
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§ 12 
Die Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich, unter Angabe der Tagesordnung, 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem 
Verein schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 
Eine Einladung kann auch per Email erfolgen. 
 
 
 

§ 13 
Die Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom einem der 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion einem 
Wahlausschuß übertragen werden. 
 
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß schriftlich 
durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die 
Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein Drittel sämtlicher 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 
vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Hierauf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 
 
Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung ist 
jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins 
eine solche von vier Fünfteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit 
Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der 
Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden. 
 
Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten 
Stimmenzahlen erreicht haben. Ergibt der zweite Wahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das 
Los. 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 
Versammlungsleiter und dem Verfasser der Niederschrift zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Fest-
stellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters, die Zahl 
der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 
Abstimmung. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden. 
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§ 14 

Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 
 
Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, daß weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des 
Antrags ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
 
 

§ 15 
Außerordentliche Mitgliederversammlung und Satzungsänderung 

 
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muß 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem 
Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt 
wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten §§ 13, 14, 15 und 16 entsprechend. 
 
Satzungsänderung: 
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der 
Einladung ist die Angabe des zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Tagesordnung bekannt-
zugeben. Ein Beschluß, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen. 
 
 

§ 16 
Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 13 festgelegten 
Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, 
sind der Vorsitzende und die beiden stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, daß der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 
 
Bei Auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke, 
fällt das Vermögen des Vereins, an den Herrmann Gmeiner Fond, SOS Kinderdörfer, der es 
ausschließlich und unmittelbar für die Förderung elternloser Kinder zu verwenden hat. 
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Gründungsdokument des 
 
„Vereins zur Förderung von Faszination und Verständnis für Natur und Technik e.V.“ 
 
Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversamlung am 24.1. 2002 beschlossen. Sie tritt 
sofort in Kraft. 
 
Einstimmig gewählt bei jeweils einer Enthaltung wurden folgende Ämter: 
 
 
 
 
Erbach, den 24.1. 2002 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende 
 
 
 
 
 
Der 1. Vertreter 
 
 
 
 
 
Der 2. Vertreter 
 
 
Die Gründungsmitglieder / Anwesenheitsliste 


